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Spur der Steine

Globale Lieferketten im Fokus
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Globale Lieferketten von Natursteinen
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▫ Naturstein ist weltweit in guter Qualität verfügbar; unterliegt 
aber als Naturprodukt qualitativen und optischen 
Schwankungen.

▫ Grundsätzlich gibt es für alle gängigen Natursteine auch 
Herstellungsorte in Europa die nach den geltenden 
arbeitsrechtlichen Standards produzieren.
▪ Durch die höheren Löhne, Lohnnebenkosten und 

Arbeitsstandards sind Steine aus Europa aber häufig teuer.
▫ Die größte Nachfrage ist im privaten Sektor zu finden, 

insbesondere im Bereich der Grabsteine.
▪ Aber auch die öffentliche Hand benötigt für Bauprojekte 

immer wieder Natursteine.
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Globale Lieferketten von Natursteinen
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▫ Der Großteil der in Europa verwendeten Natursteine kommt 
aus Asien.
▪ Insbesondere VR China, Indien und Vietnam
▪ Allein 2/3 der in Deutschland verwendeten Natursteine 

stammen aus Indien
▫ Die Arbeitsbedingungen in diesen Ländern sind häufig 

schlecht und genügen nicht den Anforderungen der ILO-
Kernarbeitsnormen, z.B.
▪ Garantie von Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit (v.a. in 

China und Vietnam)
▪ Verbot von Kinderarbeit (Indien)
▪ Verbot von Zwangsarbeit (China)



Globale Lieferketten von Natursteinen
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▫ Die (vornehmlich private) Nachfrage nach fair gehandelten 
Natursteinen hat einen Markt für dieses Produkt entstehen 
lassen.

▫ Derzeit gibt es drei Zertifikate, welche nachweisen, dass 
ökologische und soziale Mindestanforderungen bei der 
Gewinnung der Steine eingehalten wurden:
▪ Win=Win/Fair Stone
▪ Zertifix/ZertfixPlus
▪ IGEP

▫ Alle diese Zertifikate enthalten die Verpflichtung zur 
Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen
▪ Einige mit Übergangsfrist



Rechtlicher Rahmen der 
öffentlichen 
Beschaffung

Europarecht
Bundesrecht
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Rechtlicher Rahmen der Beschaffung von 
Natursteinen

▪ Üblicherweise sind Natursteine Teil einer größeren Bauleistung

▫ Die Beschaffung von Natursteinen als reine Lieferleistung ist die 
absolute Ausnahme.

▪ Dies bedeutet, dass Natursteine nach den Vorschriften der VOB/A 
beschafft werden.

▪ Im Wesentlichen sind die Rechtsvorschriften in ihrer Anwendung aber 
identisch, mit folgenden Ausnahmen:

▫ Hoher Schwellenwert (5.350.000 €)

▫ Offenlegung der Angebotspreise gegenüber den Bieter*innen

▫ Pflicht zur Nachforderung von fehlenden Erklärungen und 
Nachweisen

▫ Leistungsverzeichnis wird häufig als GaeB-Datei zur Verfügung 
gestellt.
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Dienst- und 
Lieferleistungen

214.000 €

Bauleistungen 5.350.000 €



Die Kombination aus 
Markt und 
Rechtsrahmen: Das 
Vergabeverfahren
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Einige praktische Tipps zur Einführung
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▫ Die Leistungsverzeichnisse für Bauleistungen werden meist 
extern durch einen/e (Freianlagen-) Planer*in erstellt.
▪ Es ist daher zwingend notwendig die Anforderungen an

die zu beschaffenden Natursteine frühzeitig an de/die 
Planer*in zu kommunizieren
o Idealerweise schon im Rahmen der Leistungsphase 3 

(Entwurfsplanung)
o Die darin erstellte Kostenschätzung bildet die Grundlage 

des Honorars des Planers

▫ In jedem Fall muss frühzeitig im Verfahren festgelegt 
werden, welche Anforderungen an die Natursteine und an 
die Bieter*innen gestellt werden sollen.



Verfahrensarten

13

▫ Bauleistungen werden in aller Regel als offene Verfahren 
(in der Oberschwelle) oder im Wege öffentlicher 
Ausschreibungen (in der Unterschwelle) beschafft.

▫ Dies bedeutet, dass jeder Bieter der Interesse am Auftrag 
hat, ein Angebot abgeben kann.
▪ Alle Angebote die formell vollständig sind, bei denen die 

Bieter ihre Eignung nachgewiesen haben und die 
Auskömmlich sind werden zur Wertung zugelassen.

▪ Der Zuschlag wird auf das „wirtschaftlichste“ (nicht 
billigste!) Angebot erteilt.

▫ In der Regel besteht keine Möglichkeit, die Bieter*innen 
direkt auszuwählen.
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Die Leistungsbeschreibung
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▫ Die Leistungsbeschreibung gibt vor, was beschafft werden soll.
▪ Die Konstruktive Leistungsbeschreibung ist bei Bauleistungen 

der Regelfall (§ 7b EU Leistungsbeschreibung mit 
Leistungsverzeichnis)

▫ Die Leistungsbeschreibung darf auch soziale Anforderungen an den 
Leistungsgegenstand stellen
▪ Hier bietet es sich dann an, Natursteine zu fordern, die unter 

Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen gewonnen wurden.
▪ Am besten ist es einen klaren Hinweis an der entsprechenden 

Position des Leistungsverzeichnisses aufzunehmen.
▫ Problem ist dabei stets der Nachweis der Einhaltung der 

geforderten Sozialstandards
▫ Gängiger Weg: Nachweisführung durch Gütezeichen.



Nachweisführung durch Gütezeichen (§ 7a Abs.6 
VOB/A)
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▫ Der Nachweis, dass die Anforderungen der 
Leistungsbeschreibung eingehalten werden, kann auch durch 
ein Zertifikat erfolgen.

▫ Problem war dabei immer die sog. „Max-Havelaar“-
Entscheidung des EuGH 
▪ Seit 2016: Unter bestimmten Voraussetzungen kann 

„pauschal“ auf ein Siegel/Zertifikat verwiesen werden
o Deskriptive und evidente Verwendung von Gütezeichen

▪ Achtung: Keine entsprechende Regelung in der 
Unterschwelle
o Aber: de „majore ad minus“ Argument
o Was in der Oberschwelle erlaubt ist darf in der Unterschwelle 

nicht verboten sein.
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Gar kein 
Nachweis

• Es gibt keinen Grundsatz, dass überhaupt Nachweise gefordert 
werden müssen

Eigenerklärung

• Bieter erklärt in einfacher Textform, dass er die Anforderungen der 
Ausschreibung erfüllt.

Qualifizierte 
Eigenerklärung

• Bieter erklärt, dass er die Anforderungen der Ausschreibung erfüllt 
und wie er dies tut.

Fremdnachweis

• Bieter bringt die Erklärung eines Dritten bei, dass er die 
Anforderungen der Ausschreibung erfüllt.
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ILO-

Kernarbeitsnormen

Weitere Normen

Tiefe der 

Lieferkette

Prüfungsmaßstab

Kontrolldichte
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Mit dem Angebot

• Erlaubt die höchste 
Sicherheit bei der 
Kontrolle

Vom Bestbieter vor 
Zuschlagserteilung

• Reduziert den 
Aufwand für die 
Bieter*innen

Nach 
Zuschlagserteilung

• Geringe Sicherheit

• Viel Zeit für den 
Auftragnehmer zur 
Nachweiserlangung

Zeitpunkt der Nachweiserbringung



Eignungskriterien
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▫ Eignungskriterien sind Anforderungen, die an den Bieter gestellt 
werden um zu überprüfen, ob dieser in Lage sein wird, den 
Auftrag zu erledigen.

▫ In der Oberschwelle abschließende Liste der Eignungsnachweise
▪ Ein „Lieferkettenmanagement“ kann gefordert werden.
▪ Hier ist eine vorsichtige Orientierung an den möglichen 

Regelungen des Lieferkettengesetzes denkbar.
▫ Eignungskriterien sind in der Unterschwelle nicht so streng 

gefasst wie in der Oberschwelle.
▪ Anforderungen müssen aber „verhältnismäßig“ sein.



Zuschlagskriterien
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▫ Mit den Zuschlagskriterien wird das wirtschaftlichste Angebot 
ausgewählt.

▫ Dabei spielt stets der Preis eine gewichtige Rolle.
▪ Er sollte aber nicht die einzige Rolle spielen.

▫ Neben dem Preis können ausdrücklich auch soziale Aspekte als 
Zuschlagskriterien berücksichtigt werden.

▫ Dabei kann (wie auch bei der Leistungsbeschreibung) auf Siegel 
und Zertifikate verwiesen werden.

▫ Üblich bei Bauausschreibungen: Niedrigster Preis
▪ Daher muss über die Leistungsbeschreibung und die 

Eignungskriterien die soziale Nachhaltigkeit sicher gestellt 
werden.



Auskömmlichkeitsprüfung
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▫ Der Auftraggeber ist verpflichtet, ein ungewöhnlich niedrig 
erscheinendes Angebot aufzuklären 

▫ Dabei kann er verschiedene Kriterien berücksichtigen 
▪ Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens 
▪ Besonderheiten des spezifischen Leistungsgegenstandes 
▪ V.a. aber die Einhaltung der geltenden sozialen Standards

▫ Lässt sich die geringe Höhe des angebotenen Preises nach der 
Prüfung durch den öAG nicht hinreichend aufklären, kann der 
öAG den Bieter ausschließen



Danke!

Noch Fragen?

André Siedenberg
Konkordiastraße 105
40219 Düsseldorf
0211 430 77 275

info@ra-siedenberg.de
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